
 

Hausadresse: Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen 

BEZIRKSPERSONALRAT FÜR LEHRKRÄFTE 

AN BERUFLICHEN SCHULEN 

BEIM REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

 
 
An die                                                           Bitte verteilen: 
Lehrerinnen und Lehrer                                1 Exemplar:   Schulleitung 
an Beruflichen Schulen                                  1 Exemplar:   Örtl. Personalrat 
beim Regierungspräsidium Tübingen              3 Exemplare: für Aushang 
--------------------------------------------- 
Über die Örtlichen Personalräte 

 

BPR-Info  
Nr. XIII/5 vom März 2021 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

dieses BPR-Info enthält folgende Themen: 
 
 

1. Erstes Beförderungsverfahren nach A11 bzw. Höhergruppierung nach E10 

zum 1. Februar 2021 

2. Erstes Beförderungsprogramm für Studienrätinnen und Studienräte sowie für 

Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis (Erfüller/-innen) zum 1. Mai 2021 

3. Neue Regelung der Steuerfreibeträge bei Behinderung 

4. Aufsichtskräfte (NiPrae-Kräfte) zur Unterstützung des Präsenzunterrichts 

5. Termine 

6. BPR-Mitgliederverzeichnis 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez.  
Clemens Hartelt  
BPR-Vorsitzender BS 
 
 
Mitglieder des Bezirkspersonalrats: 
Clemens Hartelt (Vorsitzender), Ute Bürger-Junger (stellv. Vorsitzende), Christoph Berg, Martin Fillinger,  
Marie-Luise Jakob, Siegfried Jung, Annette Naumann, Kai Otulak, Reinhold Strauß. 
Bezirksvertrauensperson: Michael Jens Reiser 
 
 

Anschrift: 
Bezirkspersonalrat für Lehrkräfte an Beruflichen Schulen beim Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 7 
Postfach 2666 
72016 Tübingen 
Telefon:  07071 757-2031 Fax:   07071 757-2007 
E-Mail:   Ute.Diessner@rpt.bwl.de   
 
 

mailto:Ute.Diessner@rpt.bwl.de
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 1. Erstes Beförderungsverfahren nach A11 bzw. Höhergruppierung nach E10  

     zum 1. Februar 2021 
 

Für Technische Lehrerinnen und Lehrer an Beruflichen Schulen und für die in den Privat-  
bzw. Auslandsschuldienst beurlaubten Technischen Lehrkräfte standen landesweit zum  

1. Februar 2021 72 Beförderungsmöglichkeiten, davon dem Regierungspräsidium Tübingen  

17 Beförderungsmöglichkeiten, zum/zur Technischen Oberlehrer/-in zur Verfügung.  
Im Beförderungsprogramm sind die notenmäßigen Voraussetzungen für die einzelnen 
Jahrgänge festgelegt (siehe HPR-Info Nr. XIII/6 vom Dezember 2020).  
 

Die Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis (Erfüller/-innen) waren in das 
Beförderungsverfahren einbezogen.  
 

Beförderungs-

jahrgang 

Notenvor- 

gabe KM 

TLin/TL 

im 

Verfahren 

Beurlaubung/ 

Verzicht 

krank 

TLin/TL mit 

entsprechender 

Notenvorgabe 

Im Februar 

2021 im RPT 

befördert 

1995 + früher mind. 2,5 1 1 0 0 

1996 - 2012 mind. 2,0 17 9 12 3 

2013 - 2014 mind. 1,5 18 1 11 7 

2015 mind. 1,0 14 0 7 7 

Gesamt  50 11 30 17 
 

Der Beförderungsjahrgang 2015 ist geöffnet. 
 
 

2. Erstes Beförderungsverfahren für Studienrätinnen und Studienräte sowie für  

    Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis (Erfüller/-innen) zum 1. Mai 2021 
 

Für Studienrätinnen und Studienräte (Beamte und Arbeitnehmer) an Beruflichen Schulen  
und für die den in Privat- bzw. Auslandsschuldienst beurlaubten Lehrkräfte stehen im konven-

tionellen Beförderungsverfahren zum 1. Mai 2021 landesweit insgesamt 213 Beförderungs-

möglichkeiten, für das Regierungspräsidium Tübingen 39 Beförderungsmöglichkeiten, zur 
Verfügung. 
 

In den jeweiligen Beförderungsjahrgängen können Lehrkräfte mit folgender Beurteilung 
befördert werden:  
- bis einschließlich 1994 mit mindestens gut bis befriedigender Beurteilung 
- 1995 bis einschließlich 2004 mit mindestens guter Beurteilung 
- 2005 bis einschließlich 2008 mit mindestens sehr gut bis guter Beurteilung 
- 2009 mit sehr guter Beurteilung 
- 2010 nur Lehrkräfte, die in den Privatschuldienst beurlaubt sind, mit sehr guter Beurteilung. 

 

 

3. Neue Regelung der Steuerfreibeträge bei Behinderung 
 

Nach 46 Jahren wurden zum ersten Mal die Steuerfreibeträge für Behinderung erhöht. Seit 
1975 waren diese unverändert und noch im Jahr 2007 mit dem Segen des Verfassungs-
gerichtes ohne Erhöhung als verfassungskonform angesehen worden. 
 

Nach der bisherigen Regelung konnte ein Steuerfreibetrag ab einem Grad der Behinderung 
(GdB) von mindestens 50 beantragt werden. Mit einer Ausnahmeregelung: Wer einen GdB 
von mindestens 30 zuerkannt bekommen hatte und die Behinderung zu einer dauerhaften 
Einbuße der Beweglichkeit geführt hatte, konnte bereits ebenfalls einen Steuerfreibetrag 
erhalten. 
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Ab 2021 haben sich durch eine Gesetzesnovellierung die pauschalen Steuerfreibeträge 
verdoppelt und diese werden bereits ab einem GdB von 20 zuerkannt, ohne dass hier etwa 
eine Einschränkung der Beweglichkeit vorliegen muss. Daher wird es sich für nicht wenige 
Kolleginnen und Kollegen lohnen, den längst in der Schublade nahezu vergessenen Bescheid 
mit einem zuerkannten GdB von 20 bis 40 herauszusuchen und bei der Steuererklärung ab 
2021 dann geltend zu machen. Eine finanzielle Verbesserung, welche nach fast einem halben 
Jahrhundert auch überfällig gewesen ist. 

 
Grad der Behinderung (GdB) 

bis 

Alter Behinderten-

Pauschbetrag (pro Jahr) 

NEUER Behinderten-

Pauschbetrag (pro Jahr) 

   

20  (neu ab 2021)   384 Euro  

30  310 Euro  620 Euro  

40  430 Euro  860 Euro  

50  570 Euro  1.140 Euro  

60  720 Euro  1.440 Euro  

70     890 Euro  1.780 Euro  

80  1.060 Euro  2.120 Euro  

90  1.230 Euro  2.460 Euro  

100  1.420 Euro  2.840 Euro  
 

Bei Fragen rund um längere oder schwerere Erkrankung und/oder Schwerbehinderung 
können Sie sich jederzeit an die Bezirksvertrauensperson (BVP) Michael Jens Reiser 
wenden.  Kontaktdaten siehe letzte Seite dieses BPR-Infos. 
 

 

4. Aufsichtskräfte (NiPrae-Kräfte) zur Unterstützung des Präsenzunterrichts 
 

Seit Beginn des Schuljahres setzen einige Berufliche Schulen im Regierungsbezirk Tübingen 
sogenannte NiPrae-Kräfte zur Unterstützung des Präsenzunterrichts ein. Die Tatsache, dass 
manche Lehrkräfte wie beispielsweise schwangere Kolleginnen, nicht im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden können, hat zur Folge, dass in den Schulen Unterstützung an ver-
schiedenen Stellen benötigt wird. Eine NiPrae-Kraft bereitet beispielsweise die Technik im 
Klassenzimmer vor, übernimmt Aufsichten bei Klassenarbeiten und führt im Bedarfsfall nach 
Entscheidung des Schulleiters auch unterrichtsähnliche Tätigkeiten durch. Das Land hat Mittel 
bereitgestellt, damit entsprechende Personen mit befristeten Verträgen eingestellt werden 
können. Wie bei allen befristeten Verträgen richtet sich die Eingruppierung nach der EntgO-L. 
Die Einstellung erfolgt nach Qualifikation. 
 

5. Termine 
 

15.03.2021 Gemeinsame Online-Tagung von ÖPR BS, BPR BS und RP Tübingen  

31.03.2021 Bewerbungen für die Aufstiegsqualifizierung 2021/22 für Technische 
Lehrkräfte sind voraussichtlich bis zum 31.03.2021 über die Schulleitung an 
das Regierungspräsidium Tübingen zu stellen.  

01.12.2021 Bewerbungen für die Aufstiegslehrgänge 2022/23 für Wissenschaftliche 
Lehrkräfte (zwei- und dreijähriger Lehrgang) sind formlos über die Schulleitung 
bis zum 01.12.2021 an das Regierungspräsidium Tübingen zu stellen. 

10.01.2022 Voraussichtliche Abgabe Stellenwirksame Änderungen 
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6. BPR-Mitgliederverzeichnis 
 

 

BEZIRKSPERSONALRAT FÜR LEHRKRÄFTE AN BERUFLICHEN SCHULEN 

BEIM REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN, POSTFACH 2666, 72016 TÜBINGEN 

BPR-Geschäftsstelle: Frau Dießner,   07071 757-2031 - Fax: 07071 757-2007 (z.Hd. Frau Dießner) 

E-Mail: Ute.Diessner@rpt.bwl.de       
 

Name/Vorname Schulanschrift Privatanschrift 

Hartelt, Clemens Karl-Arnold-Schule Im Krautgarten 12 

Vorsitzender Leipzigstr. 11 88471 Laupheim 

 88400 Biberach/Riß   07392 18706 

   07351 346 212  c.hartelt@blv-bw.de 
 

Bürger-Junger, Ute Wilhelm-Schickard-Schule Rommelstalstraße 24 

Stellv. Vorsitzende Primus-Truber-Str. 41 72108 Rottenburg 

 72072 Tübingen 07472 9248739 

  07071 565 17-0  u.buerger-junger@blv-bw.de 
 

Berg, Christoph Gewerbliche Schule Ravensburg Langenacker 5 

 Gartenstraße 128 88353 Kißlegg 

 88212 Ravensburg  07563 9155151 

   0751 368 151 bzw.100  christoph.berg@gmx.de 
 

Fillinger, Martin Karl-Arnold-Schule Franz-Liszt-Str. 11 

 Leipzigstr. 11 88444 Ummendorf 

 88400 Biberach/Riß  07351 371849 

   07351 346 212  m.fillinger@blv-bw.de 
 

Jakob, Marie-Luise Valckenburgschule  Ammerweg 6 

 Valckenburgufer 21 89188 Merklingen 

 89073 Ulm   07337 923140 

   0731 92038-0  ml.jakob@blv-bw.de 
 

Jung, Siegfried Ferdinand-von-Steinbeis-Schule GS II Buch 25 

 Egginger Weg 26 89171 Illerkirchberg 

 89077 Ulm  07346 8225 

   0731 1613800   s.jung@blv-bw.de 
 

Naumann, Annette Friedrich-List-Schule Ulm Bogenholzstraße 24 

 Kornhausplatz 7 89233 Neu-Ulm  

 89073 Ulm  073125063651 

  0731 1613884  a.naumann@blv-bw.de 


Otulak, Kai Berufliche Schulen  Eschenweg 1 

 Eugen-Semle-Str. 9 72076 Tübingen 

 72108 Rottenburg  07071 62307 

  07472 93700  kai.otulak@rpt.bwl.de 
 

Strauß, Reinhold Robert-Bosch-Schule GS I Römerstr. 49 

 Egginger Weg 30 89264 Weißenhorn 

 89077 Ulm  07309 41520 

  0731 1613700  r.strauss@blv-bw.de 
 

Reiser, Michael Jens Matthias-Erzberger-Schule Magirushof 23 

Bezirksvertrauensperson Leipzigstr. 11 89077 Ulm 

 88400 Biberach/Riß  0731 618964 

  07351 346 215 Fax: 0731 3752165 

   michaeljens.reiser@rpt.bwl.de 

 

Dieses und frühere BPR-Infos sowie Kontaktinformationen sind im Internet auf der Webseite des BPR 

Berufliche Schulen beim RP Tübingen zugänglich, die Sie unter folgendem Link finden: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt7/Interessen/Seiten/Personalvertretung-berufliche-Schulen.aspx 

mailto:Ute.Diessner@rpt.bwl.de

